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STANDORT

Energieeffizienz 

im Gewerbe

Die Stadt Ludwigsburg hat auf 

Initiative der Wirtschaftsförde-

rung Region Stuttgart (WRS) 

den Zuschlag für ein Modell-

projekt des Landes bekommen. 

Betriebe im Gewerbegebiet der 

Ludwigsburger Weststadt er-

halten aus Förderprogrammen 

des Wirtschaftsministeriums 

und des Umweltministeriums 

50 000 Euro für Maßnahmen 

im Bereich Nachhaltigkeit und 

Energieeffizienz. 

Steigende Energiekosten bilden 

bei Gewerbetreibenden in Indus-

trie und Handwerk einen wach-

senden Anteil an den Produk-

tions- und den Betriebskosten, 

meint die WRS. Im Vergleich zu 

privaten Wohnbauten sei die 

Vielfalt der Energiesparmöglich-

keiten sehr viel größer, weshalb 

das Einsparpotenzial häufig 

nicht bekannt sei. Hier will 

das Projekt im Gewerbegebiet 

der Ludwigsburger Weststadt 

ansetzen. Wissenschaftler des  

Instituts für Energiewirtschaft 

und Rationelle Energieanwen-

dung (IER) der Universität Stutt-

gart werden 10 bis 15 Gewer-

bebetriebe hinsichtlich ihres 

Energieverbrauchs untersuchen 

und für jedes Unternehmen 

einen Energieplan aufstellen. 

Zudem wird geprüft, ob eine 

energetische Vernetzung meh-

rerer Betriebe sinnvoll ist, 
zum 

Beispiel bei der Nutzung von 

Abwärme. 

Ziel des Projekts, an dem unter 

anderm auch die Stadtwerke 

Ludwigsburg und die Ingenieur-

kammer Baden-Württemberg 

beteiligt sind, ist e
s, Effizienz- 

und Einsparpotenziale bei Ge-

werbebetrieben zu erkennen, 

dieses Wissen bekannt und auf 

andere Firmen anwendbar zu 

machen. Auch diverse Schu-

lungen und Workshops für die 

beteiligten Betriebe werden an-

geboten. 

Immobiliendialog Region Stuttgart zieht Auswärtige an

Wegen Überfüllung geschlossen

Der Immobiliendialog Region Stuttgart am 8. Juli war ein riesiger Erfolg 

und mit 420 Teilnehmern einer der größten deutschen Immobilienkon-

gresse. Besonders erfreulich: Etwa 150 Teilnehmer kamen von außer-

halb Baden-Württembergs, sogar aus den Vereinigten Staaten und ara-

bischen Ländern waren Interessenten angereist.

Dabei hätten es noch mehr Teilnehmer werden können. Der Kongressorgani-

sator Heuer-Dialog musste aus Platzgründen die Anmeldeliste schließen 

und viele Interessenten abweisen, was zu teils heftigen Protesten führte. 

Ein anderer Grund für die hohe Beteiligung war die Preispolitik. Stuttgarts 

Wirtschaftsförderer Klaus Vogt setzte einen Teilnehmerbeitrag von 320 Euro 

durch. Vergleichbare Kongresse, die meist von nur wenigen Dutzend Teilnehmern frequentiert werden,  

kosten in der Regel zwischen 1200 und 1800 Euro. Die Seminarveranstalter werden ob des großen Erfolgs in 

Stuttgart ihre Preispolitik überdenken müssen.

„Stuttgart war ein closed Shop, das beginnt sich zu ändern“, betonte Alexander Möll, Senior Project 

Manager von Hines Immobilien. Sein Unternehmen erwarb jüngst die ehemalige Oberpostdirektion in der 

Lautenschlagerstraße in Stuttgart für knapp 67 Millionen Euro, eröffnete jetzt ein Büro und will weiter 

zukaufen. Für ihn zählt die Stadt inzwischen zu den „drei Top-Standorten in Deutschland“ – vor Jahren 

wäre eine solche Einschätzung noch undenkbar gewesen. „Stuttgart wird eine der besten Städte blei-

ben“, pflichtete Sven Andersen, Executive Director bei Lehmann Brothers International, bei, der die Stadt 

seit drei Jahren im Investitionsfokus hat.

Viel Lob von Investoren für die Stadtverwaltung

„Stuttgart ist ein fast schon erschreckend stabiler Markt“, sagte Roland Reimuth, Head of Acquisi-

tions von Corestate Capital. Für ihn und die anderen Investoren ist d
ie geringe Volatilität des Stuttgarter 

Immobilienmarktes inzwischen ein Investitionsgrund. In den nächsten Monaten will Corestate in der Stadt  

80 Millionen Euro anlegen. Der An-

kauf von zwei Büroobjekten geht 

gerade in die Endverhandlung.

Alexander Garbe, Vorstand der 

1st Red, möchte in Wohnimmo-

bilien investieren und sucht da-

für Grundstücke oder Bestände 

ab etwa 20 Wohneinheiten. Die 

Garbe-Gruppe ist se
it rund einem 

Jahrzehnt in Stuttgart aktiv und 

errichtete das Einkaufszentrum 

Königsbau-Passage mit einem 

Stilwerk am Schlossplatz. Garbe 

lobte die „angenehme Marge“ in 

Stuttgart und strich – wie andere Referenten und Diskussionsteilnehmer auch – die gute Zusammenar-

beit mit der Wirtschaftsförderung heraus.

Der Investmentumsatz erreichte in Stuttgart mit knapp 2,4 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert, be-

richtete Siegfried Eschen, Niederlassungsleiter der Eurohypo. Davon betrafen 1,6 Milliarden Euro Gewerbe- 

immobilien. Zum Vergleich: 2004 betrug das gesamte Investitionsvolumen lediglich etwa 600 Millionen 

Euro. Der Büromietmarkt entwickelt sich prächtig, erzählte Sandro Camilli, Büroleiter von Jones Lang LaSalle, 

am Rande der Veranstaltung. Bis Jahresende könnten 200 000 Quadratmeter Fläche vermietet sein. Zum 

Vergleich: 2007 waren es 169 000 Quadratmeter.

Auch das Konzept des künftigen Fernomnibusbahnhofs an der 

S-Bahnlinie wurde vorgestellt
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Der Immobilienbrief
Der Immobilienbrief Stuttgart darf zu Informationszwecken 
kostenlos beliebig ausgedruckt, elektronisch verteilt und auf 
die eigene Homepage gestellt werden; bei einzelnen Artikeln 
oder Auszügen ist im letzten Fall sowie bei Verwendung in 
Pressespiegeln stets die Quelle zu nennen. Der Verlag behält 
sich das Recht vor, in Einzelfällen diese generelle Erlaubnis zu 
versagen. Eine Verlinkung auf die Homepages des Immobilien-
verlags Stuttgart sowie ein auch nur auszugsweiser Nachdruck 
oder eine andere gewerbliche Verwendung des Immobilien-
brief Stuttgart bedarf der schriftlichen Genehmigung des Ver-
lags. Alle früheren Ausgaben des Immobilienbrief Stuttgart, die 
Mediadaten sowie grundsätzliche Informationen finden sich 
im Internet unter www.immobilienbrief-stuttgart.de. Gastbei-
träge geben die Meinung des Autors und nicht unbedingt die 
der Redaktion wieder.

Der Verlag
Im Dezember 2007 wurde der Immobilienverlag Stuttgart in 
der Rechtsform einer GbR gegründet. Der Verlag gibt den  
Immobilienbrief Stuttgart heraus, das Branchenmedium für 
die Metropolregion. Die Macher dahinter sind zwei Brüder:  

Stefan Unterreiner, 43 Jahre alt und Grafik-Designer, sowie  
Frank Peter Unterreiner, 47 Jahre alt und Immobilienjournalist.

Die Macher
Stefan Unterreiner ist seit 2003 selbstständig, sein Spezial-ge-
biet ist die Produktion von Zeitschriften, Magazinen und Büchern. 
Vor der Selbstständigkeit leitete er unter anderem das Projektma-
nagement im Fachbereich Werbung eines größeren Unterneh-
mens und verantwortete in einem Fachverlag die Produktion und 
das Layout mehrerer Titel. Beim Immobilienverlag Stuttgart ist 
Stefan Unterreiner Verlagsleiter und zuständig für das Layout. 
Frank Peter Unterreiner ist der Schreiber im Team. Der Im-
mobilienjournalist konzipierte 1996 die Immobilienbeilagen 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist seither für deren 
Redaktion verantwortlich. Er ist ferner Kolumnist bei der Fach-
zeitschrift Immobilienwirtschaft, hält Vorträge, moderiert und 
schreibt Fachbücher. Unterreiner lehrt seit 1998 an der HfWU 
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen; 
2010 wurde ihm der Titel eines Senators E.h. verliehen. Er ist 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Verbands Immo- 
bilienwirtschaft Stuttgart und des Immpresseclubs, der Arbeits-
gemeinschaft europäischer Immobilienjournalisten.
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Die Zielgruppe
Der Immobilienbrief Stuttgart will alle erreichen, die im wei-
testen Sinne mit Immobilien zu tun haben. Das ist natürlich 
die Branche selbst, von den Architekten und Fachplanern über 
Makler, Berater und andere Dienstleister bis hin zu Bauträgern, 
Projektentwicklern, Investoren und Hochschullehrern. Weitere 
Zielgruppen sind beispielsweise die mit Immobilienaspekten be-
fassten Mitarbeiter von Banken und öffentlichen Verwaltungen, 
die Expansionsleiter von Hotel- und Einzelhandelsketten sowie 
Unternehmen und Privatpersonen mit Immobilienbeständen. 

Die Inhalte
Die einzelnen Immobilienmärkte und wichtige Projekte werden 
natürlich relevante Inhalte sein, ebenso wird der Immobilienbrief 
Stuttgart über wichtige Veranstaltungen berichten, Branchen-
Internas aufgreifen, Marktteilnehmer vorstellen, beispielsweise 
über die Arbeit der Wirtschaftsförderer und politische Institu-
tionen schreiben. Gewerbliche Immobilien sind letztlich nur Hül-
len für Prozesse. Um etwa eine Werbeagentur aus Hamburg, 
einen Maschinenfabrikanten aus Bielefeld oder einen Investor 
aus Frankfurt für die Metropolregion begeistern zu können, ist 
ein Blick über den immobilienwirtschaftlichen Tellerrand uner-

lässlich. Die Forschungs- und Wissenschaftslandschaft wird da-
her ebenso beleuchtet wie die Infrastruktur, die Tourismusregion 
oder schlicht die Frage: Wie lebt es sich im schwäbischen Kern-
land? Auch werden in Schwerpunkt-Ausgaben einzelne Städte 
aus der Metropolregion mit ihren Märkten und Projekten be-
leuchtet.

Das Zielgebiet
Investoren wie ansiedlungswillige Unternehmen denken in Regi-
onen. Daher deckt der Immobilienbrief Stuttgart bewusst nicht 
nur das Gebiet der heutigen Region Stuttgart ab, der Landes-
hauptstadt mit den fünf umgebenden Landkreisen. Das wäre zu 
wenig. Und ebenso bewusst wurde es kein Immobilienbrief Ba-
den-Württemberg – das wäre zu viel. Das Gebiet der Metropol-
region Stuttgart erscheint hingegen ideal. Es erstreckt sich von 
Heibronn bis Tübingen und Reutlingen, von Calw im Schwarz-
wald bis Göppingen und Aalen auf der Ostalb und bildet einen 
zusammenhängenden Wirtschaftsraum mit 4,3 Millionen Men-
schen. Bis es eine Metropolregion Stuttgart im real- und verwal-
tungspolitischen Sinne gibt, mag noch viel Zeit vergehen, doch 
die wirtschaftliche und gesellschaftliche Realität verlangt heute 
schon ein entsprechendes Denken und Handeln. 
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Der Verteiler
Der Immobilienbrief Stuttgart ist für den Empfänger kostenlos, 
aber hoffentlich nicht umsonst. Jeder kann ihn kostenlos aus-
drucken, elektronisch verteilen oder auf die eigene Homepage 
stellen. Die Finanzierung erfolgt über Anzeigen, wobei An-
zeigen und Redaktion wie bei jedem seriösen Medium streng 
getrennt werden. Schließlich ist der Immobilienbrief Stuttgart 
kein Werbeblättchen, sondern hat inhaltliche Ziele! 

Ein jeder kann sich in den Verteiler aufnehmen oder streichen 
lassen. Gerne können Excel-Tabellen von Personen gemailt 
werden (info@immobilienverlag-stuttgart.de), die in den Ver-
teiler aufgenommen werden sollen. Der Verlag versichert, dass 
er die Adressen weder an Dritte weitergeben noch für andere 
Zwecke einsetzen wird. Benötigt werden nur Vorname, Name, 
Firma und E-Mail-Adresse. 

Der direkte Verteiler liegt bei zirka 13.000 Adressen, er wird 
vom Verlag permanent gepflegt und erweitert. Der indirekte 
Verteiler liegt bei geschätzten 20.000 Adressen (Stand Novem-
ber 2011).

Der Immobilienbrief Stuttgart wird bundesweit an die Zielgrup-
pe verschickt, einige Exemplare gehen in das deutschsprachige 
Ausland und an Investoren weltweit.
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Erscheinungstermine
Der Immobilienbrief Stuttgart erscheint im Jahr 2012 
22mal zu folgenden Terminen:

17. Januar | 31. Januar | 14. Februar | 28. Februar
13. März | 27. März | 10. April | 24. April
08. Mai | 22. Mai | 19. Juni | 10. Juli | 24. Juli
07. August | 11. September | 25. September  
09. Oktober | 23. Oktober
06. November | 20. November 
04. Dezember | 18. Dezember

Anzeigenpreise
Die Konditionen für Anzeigenschaltung:
Rabattierungen gelten für Anzeigenschaltungen innerhalb von zwölf Monaten, 
unabhängig vom Kalenderjahr.

Belegung 	 22	 Elf 	 bei Einzel-
	 Ausgaben	 Ausgaben	 schaltung
Ganze Seite	 48.000 Euro	 30.000 Euro	 3.300 Euro
Halbe Seite	 33.000 Euro	 20.000 Euro	 2.400 Euro
Drittel Seite	 24.000 Euro	 15.000 Euro	 1.650 Euro
Viertel Seite	 19.200 Euro	 12.000 Euro	 1.300 Euro

Alle Preise sind netto – siehe AGB § 13

Anzeigenabgabe
Abgabeschluss der druckfertigen Anzeigen ist zehn Tage vor 
dem Erscheinungstermin oder nach Absprache.
Entweder auf Datenträger (CD, DVD, USB-Stick oder per 
E-Mail) an: verlag@immobilienverlag-stuttgart.de.

Anzeigenformate
(Endformate)	 im Beschnitt		  im Satzspiegel	
Ganze Seite	 210 x 297 mm	 190 x 277 mm
Halbe Seite	 210 x 148 mm	 190 x 133 mm
Drittel Seite	 210 x 100 mm	 190 x   85 mm
Viertel Seite	 210 x   75 mm	 190 x   60 mm
Weitere Anzeigenformate und Textfeldanzeigen nach Absprache

Bitte bei Anzeigen im Beschnitt 3 mm Rumdumbeschnitt 
zusätzlich einplanen.

Datenformate:
· Druckfähiges PDF oder EPS (Schriften in Pfade).
· �Offene Dokumente: Indesign (bis CS4), Quark-X-Press  
(bis 7.3) mit Bildern und Schriften. 

Weitere Datenformate nach Absprache.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Der Verkauf aller Inserate und sonstigen werblichen Inhalte erfolgt auf der Grundlage der 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter Ausschluss entgegenstehender 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers.

1. Werbeauftrag
(1) �„Werbeauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist 

der Vertrag zwischen der Immobilienverlag Stuttgart GbR  (nachfolgend „Anbieter“) und 
einem Werbetreibenden oder sonstigen Inserenten (nachfolgend „Auftraggeber“) über 
die Schaltung einer Anzeige oder eines Werbemittels in Informations- und Kommunika-
tionsdiensten oder im Internet, zum Zwecke der Verbreitung.

(2) �Für den Werbeauftrag gelten ausschließlich die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen sowie die Preisliste des Anbieters, die einen wesentlichen Vertragsbestandteil bil-
det. Die Gültigkeit etwaiger Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder 
sonstiger Inserenten ist, soweit sie mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht 
übereinstimmen, ausdrücklich ausgeschlossen.

2. Werbemittel
(1) �Ein Werbemittel im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann zum Beispiel 

aus einem oder mehreren der nachfolgend genannten Elemente bestehen: aus einem Bild 
und/oder Text, aus Tonfolgen und/oder Bewegtbildern (u. a. Banner, Button), aus einer sen-
sitiven Fläche, die bei Anklicken die Verbindung mittels einer vom Auftraggeber genannten 
Online-Adresse zu weiteren Daten herstellt, die im Bereich des Auftraggebers liegen (z. B. 
Link, Hyperlink).

(2) �Werbemittel, die aufgrund ihrer Gestaltung oder des Werbeumfeldes nach Einschätzung 
des Anbieters nicht als solche erkennbar sind, werden vom Anbieter als Werbung deutlich 
kenntlich gemacht, ohne dass dies einer Genehmigung des Auftraggebers bedarf. Der 
Anbieter ist bei der inhaltlichen Gestaltung des Umfeldes des Werbemittels grundsätzlich 
frei, soweit vertraglich nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wurde.

(3) �Der Auftraggeber hat sicherzustellen, dass über die Werbemittel nicht auf irgendwelche Daten 
oder andere Websites zugegriffen werden kann, die gegen geltendes Recht oder gegen Rech-
te Dritter verstoßen und insbesondere keine sittlich anstößigen (insbesondere rassistischen, 
pornografischen, gewaltverherrlichenden, beleidigenden oder obszönen) Inhalte aufweisen. 
Sollte dies der Fall sein, so gelten die Punkte 9 und 10 dieser AGB entsprechend.

3. Vertragsschluss
(1) �Vorbehaltlich entgegenstehender individueller Vereinbarungen kommt der Vertrag grund-

sätzlich durch schriftliche oder durch E-Mail erfolgende Bestätigung des Auftrags durch 

den Anbieter zustande. Auch bei mündlichen oder fernmündlichen Bestätigungen liegen 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde.

(2) �Soweit Werbeagenturen Aufträge erteilen, kommt der Vertrag im Zweifel mit der Werbe-
agentur zustande, vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen. Soll ein Werbetrei-
bender Auftraggeber werden, muss er von der Werbeagentur namentlich benannt werden. 
Der Anbieter ist berechtigt, von den Werbeagenturen einen Mandatsnachweis zu verlangen.

(3) �Werbung für Waren oder Leistungen von mehr als einem Werbetreibenden oder sonstigen 
Inserenten innerhalb eines Werbeauftritts (z. B. Banner-, Pop-up-Werbung etc.) bedarf ei-
ner zusätzlichen schriftlichen oder durch E-Mail geschlossenen Vereinbarung.

4. Abwicklungsfrist
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht des Auftraggebers zum Abruf einzelner Werbemit-
tel eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres ab Vertragsabschluss abzuwickeln.

5. Auftragserweiterung
Der Anbieter erbringt ausschließlich die im jeweiligen Werbeauftrag aufgeführten und verein-
barten Leistungen. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. 
der in Punkt 4 genannten Frist unter dem Vorbehalt vorhandener Kapazität auch über die im 
Auftrag genannte Menge hinaus weitere Werbemittel, gegen gesonderte Vergütung, abzuru-
fen. Eine solche Auftragserweiterung bedarf der schriftlichen Vereinbarung.

6. Nachlasserstattung
(1) �Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Anbieter nicht zu vertreten hat, so 

hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschieds-
betrag zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden 
Nachlass dem Anbieter zu erstatten.

7. Datenanlieferung
(1) �Der Auftraggeber ist verpflichtet, ordnungsgemäße, insbesondere dem Format oder den 

technischen Vorgaben des Anbieters entsprechende Werbemittel rechtzeitig und vollstän-
dig vor Schaltungsbeginn anzuliefern sowie sicherzustellen, dass durch die Werbemittel 
keine Gefahren ausgehen, etwa durch Viren oder sonstige technische Probleme. Sollten 
dem Anbieter aus der Verwendung der vom Auftraggeber überlassenen Werbemittel Schä-
den entstehen, hat der Auftraggeber für diese einzutreten.

(2) �Die Pflicht des Anbieters zur Aufbewahrung des Werbemittels endet sechs Monate nach 
seiner letztmaligen Verbreitung.

(3) �Kosten des Anbieters für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende Änderungen 
des Werbemittels hat der Auftraggeber zu tragen. Ab dem im Angebot angegebenen 
Anlieferungstermin sind Änderungen von Größen, Formaten, Ausstattungen und Platzie-
rungen nur nach Absprache möglich. Der Auftraggeber trägt die Gefahr der Übermittlung 
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des zur Veröffentlichung bestimmten Materials, insbesondere die Gefahr für den Verlust 
von Daten.

(4) �Datenträger oder sonstige Unterlagen des Auftraggebers werden ihm nur auf sein Verlan-
gen und auf seine Kosten zurückgesandt. Die Gefahr hierfür trägt der Auftraggeber.

8. Ablehnungsbefugnis
(1) �Der Anbieter behält sich vor, Werbeaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Ab-

schlusses – abzulehnen bzw. zu sperren, insbesondere wenn nach seiner Auffassung deren 
Inhalt gegen geltendes Recht oder behördliche Bestimmungen verstößt, Rechte Dritter 
verletzt werden oder deren Inhalt vom Deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren 
beanstandet wurde oder deren Veröffentlichung für den Anbieter wegen des Inhalts, der 
Herkunft oder der technischen Form unzumutbar ist. In diesen Fällen wird der Anbieter den 
Auftraggeber unverzüglich darüber informieren, dass er das Werbemittel nicht veröffent-
lichen bzw. sperren wird. Ansprüche jeglicher Art des Auftraggebers gegen den Anbieter 
sind in diesem Zusammenhang ausgeschlossen.

(2) �Insbesondere kann der Anbieter ein bereits veröffentlichtes Werbemittel zurückziehen, wenn 
der Auftraggeber nachträglich Änderungen der Inhalte des Werbemittels selbst vornimmt oder 
die Daten nachträglich verändert werden, auf die durch einen Link verwiesen wird, und hier-
durch die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt werden. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) �Der Anbieter ist berechtigt, die Veröffentlichung eines Werbemittels von einer vorherigen 
schriftlichen Zusicherung des Auftraggebers über die rechtliche Zulässigkeit der Werbung 
bzw. von der Abgabe einer Freistellungserklärung durch den Auftraggeber abhängig zu 
machen und/oder die Dateien auf Kosten des Auftraggebers von einer sachverständigen 
Stelle auf rechtliche Zulässigkeit prüfen zu lassen.

(4) �Eine Prüfpflicht des Anbieters bezüglich der Rechtmäßigkeit des Werbemittels besteht je-
doch nicht.

9. Rechtegewährleistung des Auftraggebers
(1) �Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung des Werbemittels erforder-

lichen Rechte besitzt, keine Rechte Dritter (insbesondere gewerbliche Schutzrechte, Urhe-
berrechte, Persönlichkeitsrechte etc.) oder sonstigen gesetzlichen Bestimmungen verletzt 
und die Werbemittel keine sittlich anstößigen Inhalte (vgl. Punkt 2 Absatz 3) aufweisen. 
Der Auftraggeber stellt den Anbieter im Rahmen des Werbeauftrags von allen Ansprüchen 
Dritter frei, die wegen der Verletzung entsprechender gesetzlicher Bestimmungen oder 
der Rechte Dritter geltend gemacht werden. Ferner wird der Anbieter von den Kosten zur 
notwendigen Rechtsverteidigung freigestellt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Anbie-
ter nach Treu und Glauben mit Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung 
gegenüber Dritten zu unterstützen.

(2) �Absatz 1 gilt bei Einleitung eines strafrechtlichen oder behördlichen Verfahrens gegen den 
Anbieter aufgrund eines Werbemittels entsprechend.

(3) �Der Auftraggeber überträgt dem Anbieter sämtliche für die Nutzung des Werbemittels 
in Online-Medien aller Art, einschließlich Internet, erforderlichen urheberrechtlichen Nut-
zungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfälti-
gung, Verbreitung, öffentlichen Zugänglichmachung, Übertragung, Sendung, Entnahme 
aus einer Datenbank und Abruf, und zwar zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchfüh-
rung des Auftrags notwendigen Umfang.

Die in Absatz 3 genannten Rechte werden in allen Fällen örtlich unbegrenzt übertragen und 
berechtigen zur Schaltung mittels aller bekannter technischenr Verfahren sowie aller bekann-
ter Formen der Online-Medien.

10. Gewährleistung des Anbieters
(1) �Der Anbieter gewährleistet im Rahmen der vorhersehbaren Anforderungen eine dem je-

weils üblichen technischen Standard entsprechende, bestmögliche Wiedergabe des Wer-
bemittels.

(2) �Bei ungenügender Wiedergabequalität des Werbemittels hat der Auftraggeber Anspruch 
auf eine einwandfreie Ersatzwerbung, jedoch nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck des 
Werbemittels beeinträchtigt wurde. Bei Fehlschlagen, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit 
der Ersatzwerbung hat der Auftraggeber nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrags.

(3) �Sind etwaige Mängel bei den Werbungsunterlagen nicht offenkundig, so hat der Auftrag-
geber bei ungenügender Darstellung/Wiedergabe keine Ansprüche, soweit die ungenü-
gende Darstellung/Wiedergabe hierauf beruht. Das Gleiche gilt bei Fehlern in wiederholten 
Werbeschaltungen, wenn der Auftraggeber nicht vor Veröffentlichung der nächstfol-
genden Werbeschaltung auf den Fehler hinweist. Der Auftraggeber hat das in Auftrag 
gegebene Werbemittel unverzüglich nach seiner ersten Schaltung zu prüfen und einen 
eventuellen Mangel, der sich zeigt, unverzüglich schriftlich gegenüber dem Anbieter an-
zuzeigen. Bei fehlender Mangelanzeige gilt die Ausführung des Auftrages als genehmigt.  
Bei rechtzeitiger Mangelanzeige beschränkt sich die Haftung des Anbieters auf Nacherfül-
lung in Form der Nachbesserung bzw. Ersatzveröffentlichung. Im Falle des Fehlschlagens 
bzw. der Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann der Auftraggeber die Herabsetzung der 
Vergütung oder die Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.

11. Leistungsstörungen
Fällt die Durchführung eines Auftrags aus Gründen aus, die der Anbieter nicht zu vertreten 
hat (etwa softwarebedingt oder aus anderen technischen Gründen), insbesondere wegen 
Rechnerausfalls, höherer Gewalt, Streik, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, Störungen 
aus dem Verantwortungsbereich von Dritten (z. B. anderen Providern), Netzbetreibern oder 
Leistungsanbietern oder aus vergleichbaren Gründen, so wird die Durchführung des Auftrags 
nach Möglichkeit nachgeholt. Bei Nachholung in angemessener und für den Auftraggeber 
zumutbarer Zeit nach Beseitigung der Störung bleibt der Vergütungsanspruch des Anbieters 
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bestehen. Falls der Auftrag nicht innerhalb angemessener und zumutbarer Zeit nachgeholt 
werden kann, hat der Auftraggeber Anspruch auf Rückzahlung der von ihm insoweit entrich-
teten Vergütung. Weitere Ansprüche des Auftraggebers sind ausgeschlossen.

12. Haftung
Eine Haftung des Anbieters auf Schadens- oder Aufwendungsersatz – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – besteht nur, wenn der Schaden bzw. die Aufwendungen auf Vorsatz oder gro-
be Fahrlässigkeit des Anbieters zurückzuführen sind oder durch schuldhafte Verletzung einer 
verkehrswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) in einer das Erreichen des Vertragszwecks gefähr-
denden Weise vom Anbieter verursacht wurden. Haftet der Anbieter nach den vorstehenden 
Grundsätzen dem Grunde nach, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so ist die 
Haftung des Anbieters der Höhe nach auf den typischen Schadens- bzw. Aufwendungsumfang, 
der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vernünftigerweise voraussehbar war, und auf das für 
die betreffende Anzeige zu zahlende Entgelt begrenzt. Die vorstehenden Haftungsbeschrän-
kungen bzw. -ausschlüsse gelten nicht bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Ge-
sundheit, für Haftungsansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie im Falle einer vertrag-
lich vereinbarten verschuldensunabhängigen Einstandspflicht. Soweit die Haftung des Anbieters 
nach den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung ihrer Organe, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

13. Preisliste
(1) �Es gilt die im Zeitpunkt der Auftragserteilung aktuell veröffentlichte Preisliste. Für vom 

Anbieter bestätigte Aufträge sind Preisänderungen allerdings nur wirksam, wenn sie vom 
Anbieter mindestens einen Monat vor Veröffentlichung des Werbemittels angekündigt 
werden. Im Falle einer Preiserhöhung steht dem Auftraggeber ein Rücktrittsrecht zu. Das 
Rücktrittsrecht muss innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Mitteilung über die Preiser-
höhung ausgeübt werden.

(2) �Eventuelle Nachlässe bestimmen sich nach der jeweils gültigen Preisliste. Grundsätzlich 
sind aber keine Agenturrabatte vorgesehen. Werbeagenturen und sonstige Werbemittler 
sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbe-
treibenden an die Preislisten des Anbieters zu halten.

(3) �Wird der Auftrag durch den Auftraggeber nicht innerhalb der vereinbarten Laufzeit erfüllt, 
d. h., ruft der Auftraggeber die Werbung nicht innerhalb der Laufzeit ab oder gerät er mit 
der Zahlung der Rechnungen in Verzug, erfolgt eine Rückbelastung entsprechend den im 
Tarif festgelegten Rabattstufen.

14. Zahlungsverzug
(1) �Zahlungsansprüche des Anbieters sind zahlbar spätestens 14 Tage nach Rechnungszugang. 

Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden gegenüber Privatkunden Zinsen in Höhe von  
5 % über dem Basiszinssatz bzw. im Geschäftsverkehr 8 % über dem Basiszinssatz berech-

net. Der Anbieter kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrags 
bis zur Zahlung zurückstellen und für die restliche Schaltung Vorauszahlung verlangen.

(2) �Objektiv begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers berechtigen den 
Anbieter, auch während der Laufzeit des Vertrages das Erscheinen weiterer Werbemittel 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des 
Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15. Kündigung
Kündigungen von Werbeaufträgen müssen schriftlich oder per E-Mail erfolgen.

16. Datenschutz
Der Werbeauftrag wird unter Berücksichtigung der geltenden datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen abgewickelt. Bestandsdaten werden nur zur Ausführung und Abwicklung des 
Auftrages gespeichert und verwendet und ggf. an beteiligte Kooperationspartner/Erfüllungs-
gehilfen weitergegeben. Ansonsten erfolgt eine Weitergabe, Verarbeitung und Nutzung der 
Bestandsdaten nur, sofern der Auftraggeber einwilligt oder dies datenschutzrechtliche Vor-
schriften oder ein anderes Gesetz zulässt.

17. Erfüllungsort/Gerichtsstand/sonstige Regelungen
(1) �Erfüllungsort für sämtliche Leistungen nach dem Werbeauftrag ist der Sitz des Anbieters.
(2) �Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dem Werbeauftrag im Geschäftsverkehr mit 

Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlichrechtlichem 
Sondervermögen ist der Sitz des Anbieters. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt 
des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbe-
kannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, gilt als Gerichtsstand der 
Sitz des Anbieters als vereinbart.

(3) �Der Werbeauftrag und diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen ausschließ-
lich deutschem Recht.

(4) �Ergänzungen und/oder Abänderungen des Werbeauftrages oder dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt gleichermaßen für die Aufhebung 
des Schriftformerfordernisses selbst.

(5) �Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des Werbeauftrages oder dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame(n) Bestimmung(en) werden viel-
mehr im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung durch eine solche Regelung ersetzt, 
die dem von den Vertragsparteien mit der/den unwirksamen Bestimmung(en) erkennbar 
verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommt. Entsprechendes gilt für die Aus-
füllung etwaiger Regelungslücken.

Stand: 04. November 2011
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